
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 

Öffentliche Ausschreibung 
 
 
I.1         Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) 
            Stadt Weiden i.d.OPf. 
            Dr.-Pfleger-Straße 15, 92637 Weiden 
            Telefon: 0961 / 81-1046,  
            Fax: 0961 / 81-1049,  
            E-Mail: Vergabestelle@weiden.de,  
            Internet: www.weiden.de 
            nähere Auskünfte und Auskünfte zur Anfor-

derung von Unterlagen 
            Vergabeplattform www.staatsanzeiger-

eservices.de oder  
            EU-Amtsblatt www.simap.europa.eu 
 
II.1.1     Absendung der EU-Bekanntmachung am: 

04.03.2024 
II.1.2     Bezeichnung des Auftrages:  
            Fahrzeugbeschaffung Bauhof – Lieferung 

einer Großkehrmaschine 
            Vergabenummer 11/4-2024-Bm-04 
II.1.3     Art des Auftrags:  Lieferleistung 
            Ort der Ausführung:  
            Schulen der Stadt Weiden i.d.OPf. 
 
 
Weiden i.d.OPf., 04.03.2024 
Stadt Weiden i.d.OPf. 
Amt Personal u. Organisation – Organisationsabtlg. 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 

Vollzug des Gesetzes über den Schutz der 
Sonn- und Feiertage 

 
Gründonnerstag (28.03.2024) 

Karfreitag (29.03.2024) 
Karsamstag (30.03.2024) 

 
Aufgrund des Gesetzes über den Schutz der Sonn- 
und Feiertage vom 21.05.80 (BayRS 1131-3-I), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 26.03.2019 
(GVBl 2019, S. 98 ff.) sind an diesen Tagen verbo-
ten: 
 
Am Gründonnerstag, am Karfreitag sowie am Kar-
samstag 
 

Öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen, 
wenn der diesem Tage entsprechende ernste 
Charakter nicht gewahrt ist. 

 
Am Karfreitag sind auch 
 

Sportveranstaltungen 
und 
in Räumen mit Schankbetrieb 
musikalische Darbietungen jeder Art 

 
nicht erlaubt. 
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Die Beschränkung gilt am Gründonnerstag von 
2:00 Uhr bis 24:00 Uhr, am Karfreitag von 0:00 Uhr 
bis 24:00 Uhr und am Karsamstag von 0:00 Uhr bis 
24:00 Uhr. 
 
So sind an den „stillen Tagen“ insbesondere der 
Betrieb von Spielhallen, Wettvermittlungsstellen 
(Wettbüros), Geld- und Warenspielgeräten in Gast-
stätten, die diesen Tagen nicht entsprechende 
Musik in Diskotheken, öffentliche Tanzveranstaltun-
gen sowie Darbietungen in Nachtlokalen unzuläs-
sig. 
 
Auf den besonderen Schutz des Karfreitags wird 
ausdrücklich hingewiesen. So sind an diesem Tag 
in Diskotheken keinerlei Musikdarbietungen er-
laubt, ebenso sind Sportveranstaltungen und öf-
fentliche Preisschafkopfveranstaltungen am 
Karfreitag unzulässig. 
 
 
Weiden i.d.OPf., 12.03.2024 
Stadt Weiden i.d.OPf. 
– Amt für öffentliche Ordnung – 
 
Reinhold Gailer 
 
 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 

Satzung über die Herstellung und Ablösung 
von Kraftfahrzeugstellplätzen und Fahrrad- 
abstellplätzen in der Stadt Weiden i.d.OPf. 

 (Stellplatzsatzung – StS) 
 
 
Aufgrund des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. August 2007 (GVBl S. 588, 
BayRS 2132-1-I), zuletzt geändert durch § 4 des 
Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 327) und 
durch Art. 13a Abs. 2 des Gesetzes vom 24. Juli 
2023 (GVBl. S. 371), erlässt die Stadt Weiden 
i.d.OPf. folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1)    Diese Satzung gilt für das gesamte Stadtge-

biet der Stadt Weiden i.d.OPf. und regelt ins-

besondere die Zahl von notwendigen Stell- 
plätzen für Kraftfahrzeuge nach Art. 47 
BayBO sowie deren Ablösung. Ferner regelt 
sie die Pflicht zur Herstellung und Bereithal-
tung von Abstellplätzen für Fahrräder. 

 
(2)    Diese Satzung findet keine Anwendung, so-

weit in Bebauungsplänen oder anderen 
städtebaulichen Satzungen abweichende 
Sonderregelungen bestehen. 

 
 

§ 2  
Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen  
für Kraftfahrzeuge und Abstellplätzen  

für Fahrräder 
 
(1)    Die Verpflichtung zur Herstellung von Stell-

plätzen für Kraftfahrzeuge besteht entspre-
chend Art. 47 Abs. 1 Bay-BO, wenn  

 
        1.  eine Anlage errichtet wird, bei der ein Zu- 

oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, oder  
 
        2.  durch die Änderung oder Nutzungsände-

rung einer Anlage ein zusätzlicher Bedarf 
zu erwarten ist.  

 
        Dies gilt nicht, wenn sonst die Schaffung oder 

Erneuerung von Wohnraum auch unter Be-
rücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung 
nach Art. 47 Abs. 3 Nr. 3 BayBO erheblich er-
schwert oder verhindert würde. 

 
(2)    Die Verpflichtung zur Herstellung von Fahr-

radabstellplätzen besteht bei der Errichtung 
von baulichen Anlagen, deren Nutzung einen 
erhöhten Bedarf an Abstellanlagen für Fahr-
räder erwarten lässt. 

 
 

§ 3 
Anzahl der notwendigen Stellplätze für Kraft-

fahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder 
 
(1)    Die Anzahl der notwendigen Kraftfahrzeug-

stellplätze im Sinne des Art. 47 Abs. 1 Sätze 
1 und 2 BayBO sowie Fahrradabstellplätze ist 
anhand der Richtzahlenliste zu ermitteln, die 
als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung ist. 
Ist eine Nutzung nicht in der Anlage aufge-
führt, ist die Zahl der notwendigen Stellplätze 
in Anlehnung an eine oder mehrere vergleich-
bare Nutzungen zu ermitteln. 
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(2)    Bei der Ermittlung der notwendigen Kraftfahr-
zeugstellplätze wird grundsätzlich auf den 
Einstellbedarf für zweispurige Personenkraft-
wagen abgestellt. Für bauliche Anlagen, die 
aufgrund ihrer Nutzung regelmäßig von Auto-
bussen, Lastkraftwagen, Liefer- und Betriebs-
fahrzeugen angefahren werden, können 
zusätzlich notwendige Kraftfahrzeugstell-
plätze für diese Fahrzeugarten verlangt wer-
den. Bei Bedarf sind zusätzliche Stellplatz- 
möglichkeiten für einspurige Kraftfahrzeuge 
zu schaffen. 

 
(3)    Bei Anlagen mit unterschiedlichen Nutzungen 

ist der Stellplatzbedarf für Kraftfahrzeuge für 
die jeweilige Nutzungsart getrennt zu ermit-
teln. Die Zahlen, die sich für die einzelnen 
Nutzungen ergeben, sind zusammenzuzäh-
len und bilden den Gesamtbedarf. 

 
(4)    Ergibt die Ermittlung der Anzahl der notwen-

digen Kraftfahrzeugstellplätze Bruchzahlen, 
werden diese bei weniger als 0,5 abgerundet, 
ab 0,5 aufgerundet. 

 
(5)    Die Zahl der nach der Anlage 1 ermittelten 

notwendigen Kraftfahrzeugstellplätze ist zu 
erhöhen oder zu verringern, wenn aufgrund 
besonderer, objektiv belegbarer Umstände für 
die jeweils beantragte Nutzung zu erwarten 
ist, dass das Ergebnis im Missverhältnis zum 
Bedarf steht. 

 
(6)    Der aus den Richtzahlen errechnete Stell-

platzbedarf für Kraftfahrzeuge wird für den  
öffentlich geförderten Mietwohnungsbau um 
30 % verringert. Zusätzliche Reduzierungen 
scheiden aus. 

 
 

§ 4 
Barrierefreiheit 

 
Je barrierefrei zu erreichender Wohnung nach  
Art. 48 Abs. 1 BayBO muss ein notwendiger Kraft-
fahrzeug-Stellplatz ebenfalls barrierefrei gemäß  
Ziffer 4.2.2 DIN 18040-2 ausgestaltet sein. 
 
 

§ 5 
„Gefangene“ Stellplätze für Kraftfahrzeuge  

 
(1)    Notwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge 

müssen grundsätzlich ungehindert und unab-

hängig voneinander befahrbar und nutzbar 
sein (keine sog. „gefangenen“ Kraftfahrzeug-
stellplätze). 

 
(2)    Bei Einfamilienhäusern mit Einliegerwohnung 

wird bei Doppelgaragen im Garagenvorfeld 
ein Kraftfahrzeugstellplatz anerkannt, wenn 
dieser die nach Garagen- und Stellplatzver-
ordnung (GaStellV) festgelegte Mindestgröße 
aufweist. 

 
 

§ 6 
Ablösung der Stellplatzpflicht 

 
(1)    Der Stellplatznachweis für Kraftfahrzeuge 

kann durch Ablösung gemäß Art. 47 Abs. 3 Nr. 
3 BayBO erfolgen. 

 
(2)    Die Ablösung setzt den Abschluss eines Ab-

lösungsvertrages voraus, der im Ermessen 
der Stadt Weiden i.d.OPf. liegt. 

 
(3)    Der Ablösungsbetrag für einen notwendigen 

Kraftfahrzeugstellplatz beträgt: 
 
        a)Zone A (zentrales Stadtgebiet)   6.500,00 € 
        b)Zone B (mittleres Stadtgebiet)   4.500,00 € 
        c)Zone C (äußeres Stadtgebiet)    2.500,00 € 
 
(4)    Maßgebend für die Umgrenzung der Zonen A 

und B sowie den genauen Grenzverlauf ist die 
Zoneneinteilungskarte, welche als Anlage 2 
Bestandteil dieser Satzung ist. 

 
 

§ 7 
Abweichungen 

 
Die Stadt Weiden i.d.OPf. kann unter den Voraus-
setzungen des Art. 63 BayBO Abweichungen von 
den Anforderungen dieser Satzung zulassen. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt an dem auf ihre amtliche Be-
kanntmachung folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung über die Herstellung und Ablösung 
von Stellplätzen in der Stadt Weiden i.d.OPf. (Stell-
platzsatzung – StS) vom 27.12.2019 (ABl. Der 
Stadt Weiden i.d.OPf. Nr. 2 vom 03.02.2020), zu-
letzt geändert durch Satzung vom 26.09.2023 (ABl. 
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der Stadt Weiden i.d.OPf. Nr. 20 vom 02.10.2023), 
außer Kraft.  
 
 
Weiden i.d.OPf., 05.03.2024 
Stadt Weiden i.d.OPf. 
 
Jens Meyer 
Oberbürgermeister 
 
(Siehe Anlage Seiten 5 bis 7 
 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 

Auszug aus dem Aufgebotsverfahren 
 
 
Der Vorstand der Sparkasse Oberpfalz Nord hat 
mit Beschluss vom 07.03.2024 das als verloren ge-
meldete Sparkassenbuch Nr.: 3782214229 aufge-
boten. 
 
Der derzeitige Inhaber des Sparkassenbuches wird 
aufgefordert seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bis spätestens 11.06.2024 nachzuweisen, 
da ansonsten die Urkunde für kraftlos erklärt wird. 
 
Weiden i.d.OPf., 07.03.2024
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H,<3&="=&>3'#)+("#$$%$&"',P#,Y,W#""#*,
,,

\BY, 8J5)$&*'#*, H, <3&="=&>3'#)+("#$$%$&"', P#, 2T, JU, bc@#"K, J1*6#("#*(,

2,<3&="=&>3'#)+("#$$%$?"'#,
,,

U4' Q,-8#&"K'V+"3+,-.8"%&"':&3'W8%&":<X3:&38"%' ,, ,,

.BH, S3)*6(Q>)$#*K,!Q>)$#*,=43,]#3*5#>1*6#3"#, H,<3&="=&>3'#)+("#$$%$&"',P#,<$&((#, ,,

.BO, 7&)%"(Q>)$#*K,(;*("1+#,&$$+#J#1*51$6#*6#,!Q>)-

$#*K,W#3)=((Q>)$#*K,W#3)=(=&Q>(Q>)$#*,

H,<3&="=&>3'#)+("#$$%$&"',P#,<$&((#K,')(?"'$1Q>,H,<3&="=&>3-

'#)+("#$$%$&"',P#,HT,!Q>4$#3,45#3,H.,Z&>3#,
,,

.B2, !;*6#3(Q>)$#*,=43,W#>1*6#3"#, H,<3&="=&>3'#)+("#$$%$&"',P#,H0,!Q>4$#3, ,,

.BY, 7;Q>(Q>)$#*, H,<3&="=&>3'#)+("#$$%$&"',P#,.,!")61#3#*6#, ,,

.B0, ^&+#(#1*31Q>")*+#*,=43,<1*6#3, H, <3&="=&>3'#)+("#$$%$&"', P#, 2T, <1*6#3K, J1*6#("#*(,

O,<3&="=&>3'#)+("#$$%$?"'#,
,,

.B/, Z)+#*6=3#1'#1">#1J#,)*6,6#3+$B, H,<3&="=&>3'#)+("#$$%$&"',P#,H0,W#()Q>#3%$?"'#, ,,

.B\, W#3)=(51$6)*+(N#3X#K, 8)(51$6)*+(N#3X-("?""#*,

)*6,6#3+$B,

H,<3&="=&>3'#)+("#$$%$&"',P#,HT,8)(')51$6#*6#,
,,

Y4, G&@&3?#+,-&'!"#$%&", ,, ,,

_BH, 7&*6N#3X(-,)*6,j*6)("31#5#"31#5#, H, <3&="=&>3'#)+("#$$%$&"', P#, \T, JU, bc@#", ;6#3, P#, 2, W#-

(Q>?="1+"#,
,,

_BO, ]&+#33?)J#K, -%$?"'#K, 8)(("#$$)*+(-K, a#3X&)=(-

%$?"'#,

H, <3&="=&>3'#)+("#$$%$&"', P#, HTT, JU, bc@#", ;6#3, P#, 2, W#-

(Q>?="1+"#,
,,

_B2, <3&="=&>3'#)+N#3X("?""#*, /, <3&="=&>3'#)+("#$$%$?"'#, P#, A&3")*+(-, ;6#3, d#%&3&")3-

("&*6,
,,

_BY, ^&*X("#$$#*, W#1, I1*X&)=(J9+$1Q>X#1", 45#3, ^&*X("#$$#*5#6&3=, >1*&)(V,

M)(Q>$&+,*&Q>,2BH,E;>*#,W#()Q>#3&*"#1$G,
,,

_B0, 8)";J&"1(Q>#,<='-A&(Q>&*$&+#*, 0,<3&="=&>3'#)+("#$$%$?"'#,P#,A&(Q>&*$&+#,%",, ,,

_B/, A&(Q>5;e#*, 2,<3&="=&>3'#)+("#$$%$?"'#,P#,W;e, ,,

_B\, !&)+#3%$?"'#, Y,<3&="=&>3'#)+("#$$%$?"'#,P#,!&)+#3, ,,

(Z4, 5&30,-+&:&"&0, ,, ,,

HTBH, <$#1*+&3"#*&*$&+#*, H,<3&="=&>3'#)+("#$$%$&"',P#,2,<$#1*+?3"#*, ,,

HTBO, @31#6>9=#, H,<3&="=&>3'#)+("#$$%$&"', P#, HB0TT,JU,S3)*6("4QX(=$?Q>#K,

P#6;Q>,J1*6#("#*(,HT,<3&="=&>3'#)+("#$$%$?"'#,
,,

'
!"#$%&'$(
!"!"#$!%!"&'(&)*+,-./01!)2/0!34"!566!!
#"!"#$789!%!81:;2&,+)&'(,-./01!
$"!<&+.'(-=/0!>&++!1=)!?'2&:2&>!,@:!>=)A1+'1)+!BC!D:2,',20:(1&*1!EF:02)A1)!+1=)!
%"!GF0),-./01!*1>.H!81:F:A)&)*!(&:!I1:1/0)&)*!A1:!GF0),-./01!7GF$-89!
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